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BUNDESMINISTERIUM
FUR FINANZEN

BMF - 1/4 (1/4)
Johannesgasse 5

1010 Wien
An das Sachbearbeiterin:
Bundesministerium fur Wissenschaft, Mag. Susi Perauer

Telefon +43 1 51433 501165

quschung und Wirtschaft e-Mail Susi.Perauer@bmf.gv.at
Minoritenplatz 5 DVR: 0000078
1014 Wien

GZ. BMF-113105/0014-1/4/2017

Betreff: Zu GZ. BMWFW-52.250/0117-WF/IV/6a/2017 vom 2. August 2017
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Universitatsgesetz 2002
gedndert wird;

Stellungnahme des Bundesministeriums fiir Finanzen
(Frist: 14. September 2017)

Das Bundesministerium fiir Finanzen beehrt sich, zu dem mit Note vom 2. August 2017 unter
der Geschaftszahl BMWFW-52.250/0117-WF/IV/6a/2017 zur Begutachtung ubermittelten
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Universitatsgesetz 2002 gedndert wird,
fristgerecht wie folgt Stellung zu nehmen:

Mit dem vorliegenden Entwurf zur Novellierung des Universitatsgesetzes soll eine wesentliche
Weiterentwicklung der Governance in Richtung einer leistungsfahigen, kapazitatsorientierten

und studierendenbezogenen Universitatsfinanzierung eingefuihrt werden.

Das Bundesministerium filir Finanzen unterstiitzt die Zielsetzungen des Entwurfs zur
Steigerung der prifungsaktiven Studien und der Anzahl der abgeschlossenen Studien und
begriiBt sowohl den Vorschlag zur Neuregelung der Universitatsfinanzierung als auch die
Mdglichkeit, weitere Zugangsregelungen in besonders stark nachgefragten Bachelor- und

Diplomstudien einzufiihren.
Das Bundesministerium flir Finanzen geht davon aus, dass durch die Festlegung des

Gesamtbetrages und der drei Teilbetrage ,Lehre", ,Forschung bzw. Entwicklung und

ErschlieBung der Kiinste®, und ,Infrastruktur und strategische Entwicklung® und die
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indikatorbezogene Verteilung der Teilbetrage fiir Lehre und Forschung auf die Universitaten
eine deutlich transparentere und effizientere Mittelverteilung erreicht wird.

Ebenso sollten die vorgeschlagenen neuen Regelungen zum kapazitdtsorientierten
Hochschulzugang zu einer Steigerung der systemischen Effizienz flihren, die sich in
verbesserten Studienbedingungen, einer Steigerung der prifungsaktiven Studien und
hoheren Absolventenquoten niederschlagen sollten.

Des Weiteren wird angeregt, im Sinne des Punktes 5.1 des Arbeitsprogrammes der
Bundesregierung 2017/18 sowie des § 1 Abs. 5 DeregulierungsgrundsatzeG 2017 — wonach
Rechtsvorschriften des Bundes nach Mdglichkeit nur flir einen bestimmten, von vornherein
festgelegten Zeitraum in Geltung treten sollen - darzulegen, welche Griinde fir die

unbefristete Geltung dieser Rechtsvorschrift ausschlaggebend waren.

Es wird angeregt, diese Informationen in der Problemdefinition des WFA-Ergebnisdokuments

oder im allgemeinen Teil der Erlauterungen beim Begutachtungsprozess zu dokumentieren.

Dem Prasidium des Nationalrates wurde diese Stellungnahme in elektronischer Form

zugeleitet.

24.08.2017
Flr den Bundesminister:
i.V. Mag. Hans-Jlirgen Gaugl, MSc
(elektronisch gefertigt)

FOR PANZEN S UM batumizeit 2017-09-14T18:30:26+02:00

% BME Priifhinweis Informationen zur Prufung des elektronischen Siegels bzw. der
S elektronischen Signatur finden Sie unter: https://amtssignatur.brz.gv.at/

Unterzeichner Bundesministerium fir Finanzen

Aussteller-Zertifikat

elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-light-02,0=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im

Serien-Nr. 956662

Dokumentenhinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

www.parlament.gv.at

Seite 2



		2017-09-14T18:30:26+0200
	Bundesministerium für Finanzen
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




